
Link-Extremismus 
und Pressefreiheit

Das Strafverfahren gegen Radio Dreyeckland











Prolog 
• Verbot der Internetplattform „linksunten.indymedia“ am 25.08.2017 durch 

Verfügung des BMI nach Vereinsrecht
• Begründung: Zweck und Tätigkeit von „linksunten.indymedia“ liefen den 

Strafgesetzen zuwider“. Zudem verstoße „linksunten.indymedia“ gegen die 
verfassungsmäßige Ordnung, „da die Plattformbetreiber unter Leugnung des 
staatlichen Gewaltmonopols die Anwendung von Gewalt sowohl gegen Personen, 
insbesondere Polizeibeamte, und Sachen zur Durchsetzung linksextremistischer 
Ziele legitimiert und propagiert wird.“
• 30.01.2020: Das BVerwG weist eine Klage gegen die Verbotsverfügung zurück. 
• Einleitung von Ermittlungsverfahren gegen die vermeintlichen Betreiber*innen.



Prolog
30. Juli 2022 – Veröffentlichung eines Beitrags 

auf der Homepage von RDL 

„Linke Medienarbeit ist nicht kriminell!
Ermittlungsverfahren nach Indymedia Linksunten Verbot wegen 

"Bildung krimineller Vereinigung" eingestellt“

































linksunten.indymedia ist weiterhin verboten!

linksunten.indymedia ist verboten. Solidarisiert euch nicht und hinterfragt nicht das Verbot!



Das Verbotsverfahren war durch und 
durch rechtsstaatlich und in keiner 
Weise kritikwürdig.

Besucht nicht das Archiv von linksunten.indymedia und 
informiert euch nicht über die Inhalte!
(allein verantwortlicher Redakteur: Fabian Kienert)



























Spendenkonto
Freundeskreis Radio Dreyeckland e.V.
Stichwort: Pressefreiheit
IBAN: DE04 6809 0000 0009 320 202

rdl.de/shop



https://freiheitsrechte.org/mitmachen/

FREEDOM NEEDS FIGHTERS!
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